
 

 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 4. Sitzung des Gemeinderates 
am Montag, 25.03.2024, 19:30 Uhr 

im Saal der Enzauenhalle, Enzauenweg 9 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Bürger fragen 
 

2. Bekanntgaben 
 

3. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
 

4. Breitbandausbau - Mitverlegung/ Vorstreckung von Leerrohren zur Vorhaltung von 
Kapazitäten 

 

5. Bauanträge 
 

5.1 Antrag auf Baugenehmigung 
hier: Flurstück 266/1, Gräfenau 60 
Bau einer Leichtbauhalle neben der Enz 

 

6. Verschiedenes 
 

7. Protokoll vom 26.02.2024 
 

 
 
 
Höfen an der Enz, 18.03.2024 
 
 
 
gez. Thomas Braune 
1. stellv. Bürgermeister 
  



Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

19/2024 
Amt Kämmerei 
Az.: 872.00 

 Datum 15.03.2024 
 
Gemeinderat 25.03.2024 Beschlussfassung 

 
Breitbandausbau - Mitverlegung/ Vorstreckung von Leerrohren zur Vorhaltung von 
Kapazitäten 
 
Sachdarstellung: 
Bereits seit mehreren Jahren laufen die Vorbereitungen und Planungen für den Breitband-
ausbau in Höfen im Rahmen des aktuellen Förderprogramms von Bund und Land. Durch 
das Förderprogramm profitieren 272 Hausanschlüsse in der Gemeinde von einem kosten-
losen Glasfaserhausanschluss. Ob ein Hausanschluss unter die Förderung fällt und damit 
kostenlos ist, hängt von der aktuell möglichen Versorgung des Objektes ab. Besteht bereits 
die Möglichkeit das Objekt mit einem Koaxialanschluss (Kabelfernsehen) auszustatten, 
dann fällt das Objekt leider nicht unter die Förderung von Bund und Land und kann somit 
keinen kostenlosen Hausanschluss erhalten. Insbesondere im Bereich der Neuen Äcker fal-
len nur sehr vereinzelt Häuser unter die Förderung. Aber auch in der Wildbader Straße und 
der Hindenburgstraße werden nicht alle Häuser gefördert. 
 
Damit Gebäude, welche entlang der verlegten Glasfaserleitung liegen und nicht unter die 
Förderfähigkeit fallen, im eigenwirtschaftlichen Ausbau angeschlossen werden können, 
müssen diese Kapazitäten vorgehalten werden. Ebenfalls müssen Kapazitäten für den An-
schluss von Straßenzügen vorgehalten werden, welche bei dem Ausbau nicht berücksichtigt 
werden können, aber ggfs. später angeschlossen werden sollen. 
 
Um diese Kapazitäten vorhalten zu können, müssen somit Leerrohre mitverlegt werden. Die 
Kosten hierfür fallen ggfs. nicht unter die Förderung und müssen evtl. von der Gemeinde 
getragen werden.  
 
Durch die Mitverlegung dieser Leerrohre können rund 200.000 Euro auf die Gemeinde zu-
kommen. Allerdings wird die Verlegung der Leitungen nie wieder so günstig sein wie jetzt, 
da die Gemeinde die geöffneten Gräben mitnutzen kann. Die Verwaltung empfiehlt daher, 
die Leerrohre gleich mitzuverlegen. 
 
 
Herr Sager-Roßbroich von der Breitbandberatung Baden-Württemberg wird an der Sitzung 
teilnehmen und die Hintergründe der Förderung sowie insbesondere die Situation in den 
Neuen Äckern, der Wildbader Straße und Hindenburgstraße näher beleuchten. 
 
 
 
Kostenauswirkungen: 
bis zu 200.000 Euro 
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Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt die Mitverlegung der zusätzlichen Leerrohre um genügen Kapazi-
tät für den privatwirtschaftlichen Ausbau bzw. späteren Ausbau vorzuhalten. 
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